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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §212 Abs2;

BAO §217;

BAO §248;

UStG 1972 §20;

Rechtssatz

Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit der Vorschreibung von Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sind in der

dem zur Haftung Herangezogenen durch § 248 BAO ermöglichten Berufung gegen die entsprechenden

Abgabenbescheide geltend zu machen. Gleiches gilt für die Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit der

Umsatzsteuervorschreibung.
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